
  

 

 

 

 

 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB): für B2B / Unternehmen 

Stand: 1. Januar 2026 

 

Mit den AGB soll ein gerechter Interessenausgleich zwischen Fotograf und Unternehmen als Kun-

den erreicht werden. 

 

1. Präambel und Definitionen 

Mit diesen AGB soll ein gerechter Interessenausgleich für beide Seiten erreicht werden, also zwi-

schen MB-Fotostudio und dem geschäftlichen Kunden. 

• Die "fotografische Arbeit" bezeichnet das Ergebnis einer vom Fotografen für den Kunden 

gemäss der zwischen den Parteien getroffenen Vereinbarung geleisteter Arbeiten. 

• Der "Fotograf" steht für MB-Fotostudio und ist für die Leistung der fotografischen Arbeit ver-

antwortlich. 

• Der "Kunde" ist das Unternehmen, die juristische Person oder die selbstständig erwerbende 

Person, welche die fotografische Arbeit beim Fotografen mündlich, schriftlich oder online 

bestellt. 

• Die "Parteien" sind der Fotograf und der Kunde. 

 

2. Leistung der fotografischen Arbeit 

Grundsätzlich bleibt die Gestaltung der fotografischen Arbeit voll und ganz dem Ermessen des 

Fotografen überlassen. Insbesondere steht ihm die alleinige Entscheidung über die technischen 

und künstlerischen Gestaltungsmittel wie zum Beispiel Beleuchtung und Bildkomposition zu. 

Bei der Bildbearbeitung gilt folgendes Standardvorgehen: 

Die ausgewählten Bilder werden professionell optimiert. Dies umfasst: 

• Zuschnitt der Fotos 

• Entfernen von Hautunreinheiten 

• Optimierung von Kontrast und Farbe 

• Leichte Reduktion von Hautfalten 

• Aufhellen der Augen sowie auf ausdrücklichen Wunsch der Zähne. 

Bei der Ausführung der fotografischen Arbeit kann der Fotograf Hilfspersonen seiner Wahl einset-

zen. Die Fotoapparate und sonstigen Geräte, die für die fotografische Arbeit nötig sind, werden 

vom Fotografen besorgt. 

Bei Aufnahmen vor Ort oder im Aussenbereich ist der Kunde dafür verantwortlich, dass die zur fo-

tografischen Arbeit nötigen Orte, Gegenstände und Personen rechtzeitig und vollumfänglich zur 

Verfügung stehen. 

 

3. Zahlungs- und Lieferkonditionen für gewerbliche Kunden 

Das zwischen den Parteien vereinbarte vollständige Honorar ist bei gewerblichen Kunden zuzüg-

lich der gesetzlichen Mehrwertsteuer (MwSt.) innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsstellung zu 

bezahlen. 

  



  

 

 

 

 

 

 

Für die Fixierung des Auftrags wird eine Anzahlung von 30 % des vereinbarten Gesamtbetrages 

fällig.  

Beträge unter CHF 1'000.00 sind ohne Anzahlung direkt nach Bildlieferung innert 30 Tagen rein 

netto geschuldet. 

Eigentumsvorbehalt & Mahnwesen 

Bis zur vollständigen Bezahlung des geschuldeten Honorars bleiben die elektronischen Bilddaten 

und alle damit verbundenen Rechte im alleinigen Eigentum des Fotografen. Eine Nutzung oder 

Veröffentlichung der Bilder vor der vollständigen Bezahlung ist nicht gestattet. Für verspätete Zah-

lungen werden folgende Mahngebühren verrechnet: 

• 1. Mahnung: CHF 15.00 

• 2. Mahnung (letzte Mahnung): CHF 25.00 

 

4. Terminbuchungen und Stornierungen 

Für gebuchte Unternehmenstermine werden die entsprechenden Studio- und Personalkapazitä-

ten exklusiv reserviert. Absagen oder Verschiebungen müssen rechtzeitig mitgeteilt werden. 

Es gelten folgende verbindliche Stornobedingungen: 

• Eine Stornierung ist bis zu 24 Stunden vor Shootingbeginn kostenlos möglich. 

• Für nicht fristgemäss annullierte Termine (unter 24 Stunden) werden 80 % der vereinbarten 

Kosten in Rechnung gestellt. 

• Für nicht abgesagte oder verpasste Termine werden 100 % der Kosten in Rechnung ge-

stellt. 

 

5. Definition der "Geld-zurück-Garantie" 

Während der gesamten Shootingdauer hat der Kunde das Recht, den Auftrag jederzeit abzubre-

chen, ohne dass eine weitere Bezahlung fällig wird. Bereits geleistete Anzahlungen verfallen in 

diesem Fall als Aufwandsentschädigung. 

Sobald das Shooting abgeschlossen und das entstandene Bildmaterial an den Kunden überreicht 

oder digital bereitgestellt wurde, gilt der Auftrag als vollständig erfüllt. Ein nachträglicher Rücktritt 

vom Vertrag oder ein Anspruch auf Rückerstattung ist ausgeschlossen. 

 

6. Gutscheine und Spezialangebote 

Unternehmensgutscheine für ein Fotoshooting, die nicht innerhalb von zwei Jahren ab Ausstel-

lungsdatum eingelöst werden, behalten den monetären Wert zum Zeitpunkt des Kaufs. Allfällige 

Preiserhöhungen für das Fotoshooting bis zum Einlösetag sind vom Kunden aufzuzahlen. 

Spezialangebote und zeitlich begrenzte Offerten verlieren ihre Verbindlichkeit, wenn sie nicht 

innerhalb des im Angebot angegebenen Zeitraums schriftlich angenommen werden. 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

7. Bildrechte / Nutzungsrechte bei Bildern 

Die Bildrechte sind gemäss den Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 9. Oktober 1992 über  

das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (URG) geregelt. 

Der Kunde erwirbt mit der vollständigen Bezahlung der Fotos die vollen, zeitlich, örtlich und sach-

lich unbeschränkten Nutzungsrechte. Er darf die Bilder somit für alle unternehmerischen Zwecke 

zeitlich unbegrenzt und weltweit nutzen, verändern und veröffentlichen. Das unverkäufliche, 

gesetzliche Urheberrecht verbleibt gemäss Schweizer Recht beim Fotografen. 

 

8. Datenschutz: Bearbeitung von Personendaten 

Wir verwenden die erhobenen Personendaten ausschliesslich, um unsere Verträge mit unseren 

Kunden und Geschäftspartnern abzuschliessen und abzuwickeln. 

 

Erfasste Daten und Bilder Zweck Löschung 

Kontaktdaten:  

Firmenname, 

Vorname/Nachname der 

Ansprechperson, Adresse,  

E-Mail, Telefonnummer, 

Zeit der Terminbuchung. 

- Rechnungsstellung  

- Speicherung und Auffind-

barkeit der Fotos 

10 Jahre nach 

Leistungserbringung (aufgrund 

gesetzlicher 

Aufbewahrungspflichten). 

Fotos:  

Archivierung der erstellten 

Bilddaten. 

Speicherung der Aufnahmen 

für den Fall, dass der Kunde zu 

einem späteren Zeitpunkt 

erneut darauf zugreifen 

möchte. 

Nach spätestens 3 Jahren 

werden die Fotos automatisch 

gelöscht. 

Veröffentlichte Fotos:  

Nutzung auf unseren 

eigenen Kanälen 

(Webseite/Portfolio). 

Referenzmarketing für MB-

Fotostudio. 

Nur nach ausdrücklicher, schrift-

licher Zustimmung des Unterneh-

mens und der abgebildeten 

Personen. 

 

9. Haftung und Gerichtsstand 

9.1. Gewährleistungsansprüche 

Der Kunde ist verpflichtet, die vom Fotografen gelieferte fotografische Arbeit unmittelbar nach 

Erhalt zu prüfen. Allfällige Schäden, Mängel und Beanstandungen müssen innerhalb von fünf 

Werktagen ab Lieferdatum schriftlich geltend gemacht werden. Ansonsten gilt die fotografische 

Arbeit als genehmigt. 

Dem Kunden steht ausschliesslich das Recht auf Nachbesserung nach erfolgter Rückgabe des 

mangelhaften Produkts zu. Bei Online-Übermittlungen ist eine Nachbesserung wegen geringfügi-

ger Abweichungen von Produkteigenschaften (z. B. Farbunterschiede zwischen der Monitordar-

stellung beim Kunden und dem tatsächlichen Bildfile oder Print) ausgeschlossen. Die künstlerische 

Bildbearbeitung liegt im Ermessen des Fotografen. 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

9.2. Haftung 

• Der Fotograf haftet nur für vorsätzliches und grobfahrlässiges Verhalten. Diese Haftungsbe-

schränkung gilt auch für das Verhalten seiner Angestellten und eingesetzten Hilfspersonen. 

• Mängelrügen müssen spätestens innerhalb von fünf Werktagen ab Lieferdatum des Werks 

schriftlich geltend gemacht werden, ansonsten verfallen jegliche Gewährleistungsansprü-

che. 

• Die Haftung für Folge- und Vermögensschäden ist vollumfänglich ausgeschlossen. 

• Der Fotograf haftet nicht für den unverschuldeten Verlust von gespeicherten Daten und 

digitalen Fotos. Für Schäden, die durch das Übertragen von gelieferten Daten auf Compu-

tersysteme des Kunden entstehen, wird kein Ersatz geleistet. 

 

9.3. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

Die mit dem Fotografen abgeschlossenen Verträge unterstehen ausschliesslich schweizerischem 

Recht, auch bei Lieferungen oder Dienstleistungen ins Ausland. 

Gerichtsstand ist Affoltern am Albis. 

Alle Änderungen und Ergänzungen, die diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen betreffen, be-

dürfen der Schriftform. Der Fotograf behält sich das Recht vor, die Allgemeinen Geschäfts-bedin-

gungen jederzeit abzuändern oder zu ergänzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


